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Leitfaden zur Zertifizierung  

Stand: 14.09.2011 

“Anerkannter Bewegungskindergarten mit dem Pluspunk t Ernährung - 

ein Angebot der Landesregierung, des Landessportbun des  

 und der Gesetzlichen Krankenkassen in NRW”   

 

Eine Kooperation 

zwischen 

den Gesetzlichen Krankenkassen NRW 

und 

der Sportjugend im Landessportbund NRW 

und 

dem Ministerium für Klimaschutz, Umwelt , Landwirts chaft, Natur- und Verbraucherschutz 

des Landes NRW 

und 

dem Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur  und Sport des Landes NRW 

und 

dem Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pfleg e und Alter des Landes NRW 
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1. Ausgangslage / Zielsetzung  

In den letzten Jahren hat die Anzahl an übergewichtigen und adipösen Kindern in Deutschland 

drastisch zugenommen. Bewegungsmangel, Fast-Food-Ernährung und veränderte familiäre Struk-

turen sind wichtige Ursachen für diese Tendenz. Dabei ist kindliches Übergewicht einer der maß-

geblichen Risikofaktoren für die Entstehung zahlreicher manifester Erkrankungen (Diabetes, Blut-

hochdruck, Muskel-Skelett-Erkrankungen etc.) wie auch psychosozialer Probleme. 

 

Übergewicht ist bei Kindern aus Familien mit einem niedrigeren Sozialstatus, oftmals auch mit 

Migrationshintergrund, deutlich häufiger anzutreffen als in anderen Familien. Familien mit sozial 

bedingt ungünstigeren Gesundheitschancen profitieren zudem kaum von bisher umgesetzten Prä-

ventionsangeboten. Es sind zielgruppenorientierte Ansätze erforderlich, die Kinder und ihre Eltern 

in ihrem Lebensumfeld erreichen. Dieses bedeutet speziell für diese Zielgruppe, das Lebensum-

feld „Kindertagesstätte“ mit einzubeziehen. 

 

Das Angebot „Anerkannter Bewegungskindergarten mit dem Pluspunkt Ernährung“ der Landesre-

gierung, des Landessportbundes und der Gesetzlichen Krankenkassen in Nordrhein-Westfalen ist 

Teil der Landesinitiative „Prävention von Übergewicht und Adipositas im Kindesalter“ des „Präven-

tionskonzepts Nordrhein-Westfalen – eine Investition in Lebensqualität“. Es wird von dem Ministe-

rium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter, dem Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, 

Landwirtschaft Natur- und Verbraucherschutz sowie dem Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, 

Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen unterstützt.  

 

Übergewicht im Kindesalter soll frühzeitig bekämpft werden. Dazu wird 

1. interessierten „Anerkannten Bewegungskindergärten des LSB NRW“ aus in ökonomi-

scher, ökologischer und sozialer Hinsicht benachteiligten Stadtteilen die Möglichkeit 

gegeben, nach entsprechenden Interventionsmaßnahmen den „Pluspunkt Ernährung“ 

zu erwerben und 

2. interessierten Kindertagesstätten aus in ökonomischer, ökologischer und sozialer Hin-

sicht benachteiligten Stadtteilen die Möglichkeit gegeben, nach entsprechenden Inter-

ventionsmaßnahmen im Bereich Bewegung und Ernährung das Zertifikat „Anerkannter 

Bewegungskindergarten mit dem Pluspunkt Ernährung - ein Angebot der Landesregie-

rung, des Landssportbundes und der Gesetzlichen Krankenkassen in NRW“ im Ver-

bund zu erwerben und 

3. selbstmotivierten bereits “Anerkannten Bewegungskindergärten des LSB NRW“ ohne 

sozialstrukturell schwierigen Hintergrund auf Nachfrage und bei Teilnehmereigenleis-
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tung ermöglicht, sich qualifiziert und nachhaltig im Bereich „Ernährung und Bewegung 

als Präventionsmaßnahme gegen Übergewicht im Kindesalter“ weiterzuentwickeln. Ziel 

ist das Erlangen des Zertifikates „Anerkannter Bewegungskindergarten mit dem Plus-

punkt Ernährung“ 

 

Modul Bewegung 

Das Thema „Bewegungserziehung“ als grundlegender Handlungsansatz wird im pädagogischen 

Konzept der Einrichtung verankert und Zusammenhang mit der Zertifizierung zum „Anerkannten 

Bewegungskindergarten des LSB NRW“ vielfältig umgesetzt1.  

 

Modul „Pluspunkt Ernährung“ 

Das Thema „Ernährungserziehung“ ist sowohl inhaltlich, wie organisatorisch in das Konzept der 

Einrichtungen2 aufzunehmen. Abhängig vom Ernährungskonzept der Einrichtung kann durch das 

Essenangebot ein bedeutender Beitrag zur Umsetzung einer ausgewogenen, kindgerechten Er-

nährung geleistet werden. Durch Mitmach-Aktionen und Bewegungsspiele zum Thema lassen sich 

leicht auch theoretische Inhalte vermitteln. Gleichzeitig wird die Motivation verstärkt, wenn Kinder 

bei der Essenszubereitung helfen dürfen. Die Eltern werden in die Umsetzung eingebunden. Dafür 

muss bei den Eltern das Interesse für die Inhalte geweckt werden.  

 

Die Schulung der Erzieherinnen erfolgt durch externe Ernährungsfachkräfte, die eine dem Leitfa-

den Prävention des GKV-Spitzenverbandes entsprechende Grund- und Zusatzqualifikation nach-

weisen können. Die Kooperationspartner haben eine Fortbildungseinheit für Erzieher/innen zur 

ausgewogenen Kinderernährung entwickelt. Grundlage dafür ist das DGE/aid-Medium „Essen und 

Trinken in Tageseinrichtungen für Kinder“.  

 

Im Anschluss an die Weiterbildung erfolgt ein regelmäßiger Informations- und Erfahrungsaus-

tausch zwischen allen Beteiligten (Ernährungsfachkräfte der GKV, Beraterinnen des LSB sowie 

Erzieherinnen der „Anerkannten Bewegungskindergärten mit dem Pluspunkt Ernährung“). 

 

 

 

                                            
1 Leitfaden des „Anerkannten Bewegungskindergarten des Landessportbundes NRW“ 
2 Anlage 3: Checkliste für die Konzeption zum Pluspunkt Ernährung 
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2. Inhalte / Aktivitäten  

In einer Kindertagesstätte mit dem Zertifikat „Aner kannten Bewegungskindergarten mit 

dem Pluspunkt Ernährung - ein Angebot der Landesreg ierung, des Landessportbundes und 

der Gesetzlichen Krankenkassen in NRW“  

� beschließen alle Beteiligten - Leitung, Erzieherinnen und Erzieher, Kinder und Eltern -, die 

Grundsätze einer vielseitigen Bewegungsförderung und einer gesunden Ernährung ge-

meinsam im Alltag umzusetzen.  

� gibt es feste „Bewegungsregeln“. So werden bestimmte Bewegungsbereiche (zum Beispiel 

zum Gleiten und Fahren) nur zu bestimmten Zeiten genutzt oder die Anzahl der Stühle und 

Tische in der Einrichtung reduziert. Bei Neuanschaffungen von Geräten oder Spielen wird 

darauf geachtet, dass diese bewegungsfördernd sind. 

� gibt es feste „Ernährungsregeln“, zum Beispiel, ob und wann Süßigkeiten oder gezuckerte 

Getränke angeboten werden. 

� stehen den Kindern jederzeit energiefreie Getränke wie Früchtetees oder Mineralwasser 

zur Selbstbedienung zur Verfügung.  

� gibt es mindestens einmal pro Woche ein ausgewogenes Frühstück, das die Kinder aktiv mit-

gestalten. 

� werden die Themen Bewegung und Ernährung spielerisch und altersgemäß in den Alltag 

eingebaut. Dazu werden die Erzieher/innen besonders qualifiziert. 

� wird Spaß und Freude an Bewegung durch tägliche freie und angeleitete Bewegungszeiten 

ohne Leistungsdruck gefördert. 

� werden im Laufe eines Jahres mindestens zwei Angebote zur Förderung der sinnlichen 

Wahrnehmung durchgeführt. Zum Beispiel durch Einrichtung eines Geschmacks- oder  

Bewegungs-Parcours. 

� finden im Laufe eines Jahres mindestens zwei Elternveranstaltungen zu den Themen Be-

wegung und ausgewogenes Essverhalten statt.  

� wird die Kommunikation zwischen dem Kindergarten und den Eltern durch gezielte Aktionen 

(multikulturelle Kochveranstaltungen, Bewegungsspiele oder „bewegte Pausen“) gefördert. 

� ergänzen besondere Ereignisse wie Ausflüge und Spielfeste das Angebot für Kinder und 

Eltern in den Bereichen Bewegung und Ernährung.  

� Einrichtung und Eltern erhalten spezielle Informationsmaterialien zur gesunden Ernährung 

und zu den Bewegungsangeboten der Sportvereine. 

� werden alle Beteiligten durch Bewegungs- und Ernährungsfachkräfte beraten. 
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3. Zertifikat „Anerkannter Bewegungskindergarten mi t dem Pluspunkt Ernährung - ein 

Angebot der Landesregierung, des Landessportbundes und der Gesetzlichen Kran-

kenkassen in NRW”  

 

Voraussetzung für die Vergabe des Zertifikats ist d ie vollständige Erfüllung 

folgender Kriterien: 

 

1. Festschreibung der Prinzipien „Bewegungserziehung“ und „Ernährungserziehung“ in das 

pädagogische Konzept der Kindertageseinrichtung. 

2. Die Leitung der Kindertageseinrichtung und je eine pädagogische Fachkraft aus jeder 

Gruppe müssen bei Antragstellung einen gültigen Nachweis für die Ausbildung „Bewe-

gungserziehung im Kleinkind- und Vorschulalter“ des Landessportbundes NRW und die 

Fortbildung „Essen und Trinken in Kindertagesstätten“ in Anlehnung an das Programm der 

Deutschen Gesellschaft für Ernährung e.V. vorlegen. 

3. Es müssen ein geeigneter Bewegungs- bzw. Mehrzweckraum zur Durchführung von Be-

wegung, Spiel und Sport sowie ein entsprechend gestaltetes Außengelände im nahen Um-

feld zur Nutzung zur Verfügung stehen. 

4. Für die Zubereitung von ausgewogenen (Zwischen-)Mahlzeiten und der Beschäftigung mit 

dem Thema Ernährung müssen geeignete Räumlichkeiten und Materialien zur Verfügung 

stehen. 

5. Eine kindgerechte Ausstattung mit Geräten und Materialien für den Bewegungs- und Er-

nährungsbereich muss vorhanden sein. 

6. Die Elternveranstaltungen müssen zweimal im Jahr die Themen Bewegung und Ernährung 

aufgreifen. 

7. Die beantragende Kindertageseinrichtung muss eine Kooperation mit dem ortsansässigen 

Sportverein eingehen. 

 

 

 



8 

 

4. Qualifizierung  

 

Qualifikationen im Team der Kindertageseinrichtung für die Zertifizierung zum „Anerkann-

ten Bewegungskindergarten mit dem Pluspunkt Ernähru ng - ein Angebot der Landesregie-

rung, des Landessportbundes und der Gesetzlichen Kr ankenkassen in NRW“ 

 

Bei Antragstellung zur Zertifizierung müssen mindestens eine pädagogische Fachkraft je Gruppe 

und die jeweilige Leitung der Einrichtung, den  

Baustein Bewegung  – Ausbildung „Bewegungserziehung im Kleinkind- und Vorschulalter des 

LSB NRW“ (Ausbildung im Rahmen des Lizenzwesens des Deutschen Olympischen Sportbundes, 

70 LE) und den  

Baustein Ernährung  – Fortbildung zum Pluspunkt Ernährung auf Basis des DGE/aid-Mediums 

„Essen und Trinken in Kindertagesstätten“ (16 LE) nachweisen.  

 

 

Werden vorhandene Qualifikationen anerkannt?  

 

Im Baustein Bewegung:  

Ja, wenn sie vergleichbar oder höherwertiger sind:  

• staatl. geprüfte Motopäden,  

• Bewegungsförderung im Elementarbereich an der DSHS Köln (160 LE),  

• Zusatzqualifikation Psychomotorik als berufsbegleitende Weiterqualifizierung (200 LE) der 

Rheinische Akademie im Förderverein für Psychomotorik, Bonn 

• Psychomotorische Basisqualifikation Motopädagogik (200 LE) der Deutschen Akademie für 

Psychomotorik, Lemgo 

• Erfolgreiche Teilnahme an der Kursreihe Psychomotorische Bewegungserziehung in Koopera-

tion mit der Dortmunder Fachschule für Motopädie (70 LE) 
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Im Baustein Ernährung:  

Ja, wenn die Einrichtung  

• an „FIT KID – Die Gesund-Essen-Aktion für Kitas“ der DGE teilgenommen hat  

• und die o.g. Personengruppe mindestens an der Informationsveranstaltung zu den „Qualitäts-

standards für die Verpflegung in Tageseinrichtungen für Kinder“ der Verbraucherzentralen teil-

genommen hat. 

 

Ausnahmen müssen immer mit beiden Landeskoordinatoren einstimmig geregelt und dokumen-

tiert werden. 

 

 

5. Antragstellung und Vergabe des Zertifikats  

 

Das Zertifikat „Anerkannte Bewegungskindergarten mit dem Pluspunkt Ernährung“ ist in schriftli-

cher Form3 durch die Kindertageseinrichtung bei der Landeskoordinatorin GKV zu beantragen.  

 

Spätestens 6 Monate nach der Fortbildung im Pluspun kt Ernährung ist der Antrag mit den 

zugehörigen Unterlagen bei der Landeskoordinatorin GKV einzureichen. 

 

In Zusammenarbeit mit der Landeskoordinatorin LSB wird die Erfüllung der Kriterien für das Zerti-

fikat „Anerkannter Bewegungskindergarten mit dem Pluspunkt Ernährung - ein Angebot der Lan-

desregierung, des Landessportbundes und der Gesetzlichen Krankenkassen in NRW” dokumen-

tiert4. 

 

Die Kindertageseinrichtung richtet dann eine Verleihungsveranstaltung an einem von allen Betei-

ligten vereinbarten Termin aus. Bei dieser Feier überreichen ein Vertreter der gesetzlichen Kran-

kenkassen zusammen mit einem Vertreter des LSB / Sportjugend NRW das Zertifikat. 

 

                                            
3 Anlage 1: Antrag zur Vergabe des Zertifizierung 
4 Anlage 3: Dokumentationsbogen zum Pluspunkt Ernährung 
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Die Kindertageseinrichtung erhält das Gütesiegel „Anerkannter Bewegungskindergarten mit dem 

Pluspunkt Ernährung“, ein Schild für den Außenbereich und eine Urkunde, auf der die wesentli-

chen Kriterien des Zertifikates erfasst sind.  

 

 

6. Qualitätssicherung  

 

Jede zertifizierte Kindertageseinrichtung hat eigenverantwortlich dafür Sorge zu tragen, dass die 

Kriterien erfüllt bleiben. Jede Veränderung, die mit den Bedingungen zur Vergabe des Zertifikats 

in Zusammenhang steht, ist dem LSB / Sportjugend NRW über die Beraterin der jeweiligen Koor-

dinierungsstelle oder die Landeskoordinatorinnen mitzuteilen. 

 

Wie kann das Zertifikat verlängert werden?  

 

Im Baustein Bewegung:  

Die Ausbildung „Bewegungserziehung im Kleinkind- und Vorschulalter“ (BiKuV) ist grundsätzlich 

4 Jahre nach erfolgreicher Teilnahme für die Arbeit in „Anerkannten Bewegungskindergärten mit 

dem Pluspunkt Ernährung“ gültig5.  

 

Innerhalb von 2 Jahren nach Zertifizierung zum „Anerkannten Bewegungskindergarten mit dem 

Pluspunkt Ernährung - ein Angebot der Landesregierung, des Landessportbundes und der Ge-

setzlichen Krankenkassen in NRW“ müssen alle Mitarbeiter/innen der Einrichtung für den Baustein 

Bewegung die Ausbildung „Bewegungserziehung im Kleinkind- und Vorschulalter“ (BiKuV) absol-

viert haben. Auch sie erhalten darüber den Qualifikationsnachweis, der eine Gültigkeit von 4 Jah-

ren hat. Anschließend ist die Teilnahme an Fortbildungen des LSB NRW im 4 Jahresrhythmus mit 

einem Umfang von 15 LE zur Auffrischung der BiKuV-Fortbildung erforderlich. Die Qualifizie-

rungszentren des Sports bieten entsprechende Fortbildungen an.  

 

Im Abstand von zwei Jahren muss die Qualität der pädagogischen Arbeit durch die Teilnahme der 

pädagogischen Fachkräfte an einer Fortbildung in einem der Themengebiete „Bewegungserzie-

hung, Psychomotorik oder Gesundheitsförderung für Kinder“ mit mindestens 8 LE nachgewiesen 

werden. Darüber ist ein Teilnehmernachweis zu erbringen. Nach individueller Absprache mit der 

                                            
5 Leitfaden des „Anerkannten Bewegungskindergarten des Landessportbundes NRW“ 



11 

Landeskoordinatorin LSB können Fachtagungen oder Kongresse in diesen Themengebieten an-

erkannt werden. 

 

Die Leitungen der Tageseinrichtungen sind außerdem verpflichtet, an den regionalen Arbeitskreis-

treffen regelmäßig teilzunehmen.  

 

Es erfolgt ein jährliches Beratungsgespräch für den „Anerkannten Bewegungskindergarten LSB 

NRW“ durch die zuständigen Berater/innen, bei dem die Leitung der Einrichtung, eine Trägerver-

tretung und eine Vertretung des kooperierenden Sportvereines anwesend sein müssen.  

 

Im Baustein Ernährung:  

Die Fortbildung „Essen und Trinken in Kindertagesstätten“ ist nach erfolgreicher Teilnahme 2 Jah-

re für die Arbeit im „Anerkannten Bewegungskindergarten mit dem Pluspunkt Ernährung“ gültig. 

 

Im Baustein Ernährung muss kontinuierlich mindestens ein Mitarbeiter/in pro Gruppe, sowie die 

Leitung der Einrichtung die Fortbildung „Essen und Trinken in Tageseinrichtungen“ besucht ha-

ben. 

 

Im Abstand von zwei Jahren muss die Qualifikation der geschulten Mitarbeiter durch die Teilnah-

me an weiteren Fortbildungen in dem Themengebiet „Gesunde Ernährung in Kindertagesstätten“ 

verlängert werden. 

Dafür werden die im Rahmen der FIT KID-Aktion angebotenen Werkstattgespräche  

(I - III) der Verbraucherzentralen oder vergleichbare eintägige Fortbildungen (ca. 8 LE) qualifizier-

ter Institutionen (wie DGE, FKE, VDOe, QUETHEB, VDD, VFED) anerkannt. 

Für individuelle Anerkennungen von Fortbildungen / Fortbildungsinhalten bedarf es der Einzelfall-

entscheidung unter Rücksprache mit der Landeskoordinatorin GKV.  

 

Die Inhalte zum Pluspunkt Ernährung werden mit Hilfe einer Dokumentation der Landeskoordina-

torin GKV mindestens alle 2 Jahre erfasst. 
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Die zertifizierten „Anerkannten Bewegungskindergärt en mit dem Pluspunkt Ernährung“ 

sind verpflichtet, sich eigenständig alle 2 Jahre u m die Verlängerung des Zertifikates zu 

bemühen. Hierzu wird von der Einrichtung der dem Le itfaden beigefügte Antrag zur Verlän-

gerung des Zertifikates 6 für den Pluspunkt Ernährung der Landeskoordinatori n GKV zuge-

sendet. 

 

Anschließend erfolgt eine Prüfung durch die Landeskoordinatorinnen GKV und LSB, ob die Krite-

rien der „Anerkannten Bewegungskindergärten mit dem Pluspunkt Ernährung“ weiterhin erfüllt 

sind.  

 

Die Einrichtung erhält nach erfolgreicher Qualitätssicherung eine neue Urkunde vom LSB / Sport-

jugend. 

 

 

Sollten die vorgegebenen Kriterien nicht eingehalten werden, kann der Kindertageseinrichtung das 

Zertifikat nach Entscheidung durch die Steuerungsgruppe „Anerkannter Bewegungskindergarten 

mit dem Pluspunkt Ernährung – ein Angebot der Landesregierung, des Landessportbundes und 

der Gesetzlichen Krankenkassen in NRW“ entzogen werden, wobei alle damit in Zusammenhang 

stehenden Kennzeichnungen zurückzugeben sind. 

 

                                            
6 Anlage 1: Antrag zur Verlängerung des Zertifikates 
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7. Antragsunterlagen    

 

 

 Anlage1:  

 (alle Einrichtungen, die im Rahmen des Angebotes den „Pluspunkt Ernährung“ beantragen) 

 

Antrag zur Vergabe und Verlängerung des Zertifikats  „Anerkannter Bewegungskinder-

garten mit dem Pluspunkt Ernährung – ein Angebot der Landesregierung, des Landes-

sportbundes und der Gesetzlichen Krankenkassen in NRW“ 

 

 

 

 Anlage 2: 

 (nur Einrichtungen, die im Rahmen des Angebotes neuer „Anerkannter Bewegungskindergarten LSB NRW“ 

 werden) 

  

 Kooperationsvereinbarung  zwischen dem Sportverein und der Kindertageseinrichtung  

 

 

 

 Anlage 3: 

 (nur zur Information, wird von der Landeskoordinatorin GKV ausgefüllt) 

  

 Dokumentationsbogen  mit der Checkliste für die Konzeption 
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Anlage 1 

 

A N T R A G 
 zur Vergabe  des Zertifikats      zur Verlängerung  des Zertifikates 

„Anerkannter Bewegungskindergarten 
mit dem Pluspunkt Ernährung - ein Angebot der Lande sregierung, des Landessportbundes 

und der Gesetzlichen Krankenkassen in NRW” 
1. Name der  

Kindertageseinrichtung 

 

 

Adresse   

  Strasse / Hausnummer 

 

  PLZ / Ort  

  Telefonnummer  

  Email-Adresse  

Leitung der Einrichtung  

 

2. Träger der  

Kindertageseinrichtung 

 

Adresse des Trägers  

  Strasse / Hausnummer 

 

  PLZ / Ort  

  Telefonnummer  

 

3. Name des kooperierenden 

Sportvereins 

 

Adresse des Sportvereins  

  Strasse / Hausnummer 

 

  PLZ / Ort  

  Telefonnummer  

Vereinskennziffer  

Übungsleiter/in mit der ÜL-B-Weiterbildung „Bewe-

gungserziehung im Kleinkind- und Vorschulalter“ im ko-

operierenden Sportverein 

 

 

(bitte Teilnahmebescheinigung beifügen) 

 

4. Zertifikat „Anerkannter   

Bewegungskindergarten LSB NRW“ 

Erhalten am: 

zuständige Berater/in: 
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5. Übersicht über den Fortbildungsstand aller pädag ogischen Fachkräfte 

  
Vor- und Nachname 

aller  pädagogischer Fach-
kräfte 

Gruppenname 
bzw. Funktion 

Fortbildung  
Baustein 

„Bewegung” *  
oder 

ergänzende Fortbildungen 
zur Qualitätssicherung 
Teilnahme von / bis 

Fortbildung 
Baustein 

„Ernährung“ *  
oder 

ergänzende Fortbildungen 
zur Qualitätssicherung 

Teilnahme am 

1 
 
  
 

   

2 
 
 
 

   

3 
 
 
 

   

4 
 
 
 

   

5 
 
 
 

   

6 
 
 
 

   

7 
 
 
 

   

8 
 
 
 

   

9 
 
 
 

   

10 
 
 
 

   

11 
 
 
 

   

12 
 
 
 

   

13 
 
 
 

   

14 
 
 
 

   

* Kopie der Teilnahmebescheinigung beifügen



 

6. Die Bausteine „Ernährung“ und „Bewegung”  einschließlich der täglichen Durchführung 

von angeleiteten und offenen Bewegungsangeboten, sowohl drinnen als auch draußen, 

wurden im pädagogischen Konzept der Kindertageseinrichtung durch den Träger, das pä-

dagogische Personal und den Elternrat im festgelegt.    

����  aktuelle Konzeption liegt bei 

oder 

����  aktuelle Anlagen zur Konzeption für Bewegung und  Ernährung liegen bei 

 

7. In der Kindertageseinrichtung werden zurzeit _______ Kinder in ______Gruppen betreut. 

 

8. Der Kindertageseinrichtung stehen 

 

����  ein geeigneter Bewegungs-, Mehrzweckraum (einschließlich einer kindgerechten Geräteaus-

stattung) mit einer Gesamtquadratmeterzahl von ___________ m2 und  

 

���� ein kindgerecht gestaltetes Außengelände  

 

���� geeignete kindgerechte Räumlichkeiten und Materialien für die Zubereitung von ausgewogenen 

(Zwischen-) Mahlzeiten und der Beschäftigung mit dem Thema „Ernährung“ zur Verfügung.  

 

9. Der nächste Elternveranstaltung mit Informationen über „Bewegung, Spiel und Sport“ und / 

oder „Kinderernährung“ ist geplant für (Datum) 

 

 

 

       Ort, Datum 

 

 

  Unterschrift  des Trägers    Unterschrift der Leitung  

         der Kindertageseinrichtung 

 

Terminvorschlag zur Vergabe des Zertifikates (nur bei Erstantrag): 

Datum      Uhrzeit:   

 

Der Kindertageseinrichtung ist über die vorgegebene  Qualitätssicherung informiert worden 

und verpflichtet sich, diese einzuhalten.      

       Datum, Unterschrift Leitung



 

Anlage  2 

Kooperationsvereinbarung  

zwischen Sportverein und Kindertageseinrichtung 

 

Grundsätze: 

 

1. Bei der Kooperation zwischen dem Sportverein und der Kindertageseinrichtung sind die Beson-

derheiten der jeweiligen Partner zu achten und zu respektieren. Grundlage ist eine vertrauens-

volle Zusammenarbeit. 

 

2. Jede Kooperation lebt nur in der konkreten Zusammenarbeit vor Ort, wenn die beiden 

Partner durch Engagement und Initiative gemeinsame Angebote schaffen, die sich in 

ihrer Gesamtheit auf alle Bereiche von Bewegung, Spiel und Sport erstrecken. 

 

3. Dazu gehört auch eine gemeinsame Vertretung der Kooperationspartner nach außen und die 

Gewinnung weiterer Partner zur Unterstützung der Zusammenarbeit von Tageseinrichtungen 

für Kinder und Sportvereinen und zur Lobby-Bildung für „Mehr Bewegung für Kinder“! 

 

4. Die Träger der örtlichen Kooperationsmaßnahmen sind für die Durchführung der Angebote ver-

antwortlich. Landessportbund und Sportjugend NRW unterstützen diese Kooperationen  

subsidiär im Rahmen der ihnen zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. 

 

5. Der Sportverein schließt eine Kooperationsvereinbarung mit der jeweiligen Kindertageseinrichtung 

und erhält dadurch die Anerkennung als „Kinderfreundlicher Sportverein“. 

 

 

 

 

 



 

Folgende Vereinbarungen  werden festgelegt   (Zutreffendes bitte ankreuzen):  

Aufbau einer gegenseitigen strukturellen Einbindung  (A und/oder B) 

A Kindertageseinrichtung und Sportverein bilden einen gemeinsamen Arbeits-

kreis, (Mitglieder sind z.B. Trägervertreter, Leitung der Kindertageseinrich-

tung, Gruppenleitung, Kinder-Beauftragte/r, Übungsleiter/in, Abteilungslei-

tung, Vorstands-mitglied) in dem alle Kooperationsmaßnahmen koordiniert 

werden. 

 

B 

Eine Kindertageseinrichtungs-Vertretung ist in der jeweiligen Vereinsabtei-

lung eingebunden (z.B. Beisitz bei Abteilungsversammlung, Teilnahme an 

den Treffen der Vereins-Übungsleiter/innen) und koordiniert die Kooperati-

onsmaßnahmen. 

 Der Sportverein benennt eine/n „Kinder-Beauftragte/n“, der die Kooperati-

onsmaßnahmen koordiniert und bei kooperationsbezogenen Teambespre-

chungen in der Kindertageseinrichtung anwesend ist 

 

Aufbau einer inhaltlichen Einbindung (A und B) 

A Die „Bewegungserziehung im Kleinkind- und Vorschulalter“ wird als wichtiger 

Bestandteil im Profil des Vereinsprogramms festgelegt. 

B Die Kindertageseinrichtung beschreibt die „Bewegungserziehung im Klein-

kind- und Vorschulalter“ als wesentlichen Bestandteil ihres pädagogischen 

Konzepts. 

 

Entwicklung und Durchführung von gemeinsamen Aktivi täten (mindestens zwei)  

A Die Kooperationspartner beteiligen sich an gemeinsamen Übungslei-

ter/innen- und Erzieher/innen-Fortbildungen der Stadt- und Kreissportbünde. 

B Durchführung gemeinsamer Informationsabende mit Eltern zu Bewegungs- 

und Gesundheitsthemen (mit Hilfe der SSB/KSB/GSV). 

C Der Sportverein kann ggf. die Bewegungsräume der Kindertageseinrichtung 

für Vereinsangebote nutzen, die Kindertageseinrichtung ggf. die Bewe-

gungsräume des Sportvereins. 

D Einrichtung gemeinsamer Bewegungsangebote. 

 

 



 

Name und Anschrift des Trägers:                Name und Anschrift der Kindertagesein-                  

richtung: 

 

____________________________  _______________________________ 

 

____________________________  _______________________________ 

 

____________________________   _______________________________ 

   

 

 

______________________________   _________________________ 

Unterschrift Träger der Kindertageseinrichtung Unterschrift Leitung der Kindertageseinrichtung 

 

Name und Anschrift des Sportvereins: 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

 

___________________________________________ 

Unterschrift Vertreter/in des Sportvereines 

 

 

___________________________________________   

   Ort und Datum 



 

Anlage 3 

 

DOKUMENTATIONSBOGEN   zum Pluspunkt Ernährung 

Antragstellende Kindertageseinrichtung 
 

 

Adresse  Strasse / Hausnummer  

  PLZ / Ort  

Telefonnummer  

Email-Adresse  

Leitung der Einrichtung  

Beraterin LSB  

Ernährungsfachkraft  

Unterlagen eingereicht am   

Ortsbesichtigung  

Möglicher Zertifizierungstermin  

Freigabe zur Zertifizierung: 

______________________________  _________________________________ 

 Datum        Unterschrift    

        Landeskoordination GKV 

______________________________  _________________________________ 

 Datum        Unterschrift    

        Landeskoordination LSB 

 

Zertifizierungsveranstaltung 

 Datum / Uhrzeit  

 Ort  

Teilnehmende Angebotsträger / -vertreter 

  

  

 

Grundsätzliche Voraussetzungen: 

Fortbildungsvorgabe erfüllt (Kopie Teilnehmerbescheinigung Ernährungsmodul) 

Konzeption liegt vor 

„Anerkannter Bewegungskindergarten LSB NRW“ 

Kooperation Sportverein 

Sozio-ökonomische Kriterien 

Mögliche Teilnahmegebühren gezahlt 



 

Checkliste für die Konzeption: 

Antragstellende Kindertageseinrichtung 
 

 

 

 
Rahmenbedingungen 
 

gut 
umgesetzt berücksichtigt nicht festge-

schrieben 

Grundsätze „Kinderernährung“  im Alltag etabliert* 

z.B. reichlich pflanzliche Lebensmittel 
Mengenverhältnis der Ernährungspyramide 
täglich Obst & Gemüse im Angebot 
sparsamer Umgang mit süßen Lebensmitteln 

   

Kindgerechte Ausstattung  der Küche* 

z.B. Arbeitshöhe, ausreichend Material, … 

   

Raum- / Tischgestaltung 
z.B. Platz, Licht, kindgerecht, abgegrenzt, Betreuung durch Mitarbeiter, … 

   

Essenszeiten  (Uhrzeit & Dauer)* 

z.B. Frühstücks- / Mittagsessenszeiten, „Essensfreie“ Zeiten,  

Angebot bestimmter Lebensmittel zu bestimmten Zeiten, … 

   

Mitwirkung der Kinder  an der Mahlzeitenzubereitung* 

z.B. einmal wöchentlich gemeinsame Frühstückszubereitung 
Zwischenimbiss am Nachmittag von den Kindern mit gestaltet 
Tisch decken und abräumen durch die Kinder, … 

   

Esskultur / Regeln 
z.B. gemeinsame Regeln für die Mahlzeiten, Regeln für besondere Anlässe, 
Tischkultur, Rituale, … 

   

Angebote zur sinnlichen Wahrnehmung  im Lebensmit-
telbereich* 
z.B. KIM-Spiele, Memory, Geschmacksrätsel, Experimente, Kräutergarten, … 

   

Vorbildfunktion der Erzieher/innen 
z.B. Begleitung bei der Mahlzeit, Essenssituation der Erzieherinnen, Umgang 
mit Süßigkeiten, Essenszeit ist Arbeitszeit,… 

   

Präsenz des Pluspunkt Ernährung in der Einrichtung  
z.B. Poster, Collagen, Pyramide, Zuckerdemo,… 

   

Ergänzende Ereignisse zur Ernährungsbildung  
z.B. Ausflüge, Feste, Gartenpflege, … 

   

Elternveranstaltungen  „Ernährung“*  

  durchgeführt / geplant 
z.B. Ernährungspyramide, kostengünstiges oder schnelles Kochen, gemein-
same Kochaktionen, Werbebotschaften hinterfragen, kulturelle Austausch,… 

   

Informationen im Aufnahmegespräch  
z.B. Frühstückssystem, Inhalt der Frühstücksdose, Zwischenmahlzeiten, 
Getränkeangebot, Allergien, kulturelle Besonderheiten, Regelungen in der 
Einrichtung, Feste,…  

   

 

*Fettgedruckte Inhalte sollten in der Konzeption dargestellt sein. 

Die Ergänzungen sind als Beispiele zu verstehen, es müssen nicht alle Punkte enthalten sein. 



 

 

Antragstellende Kindertageseinrichtung 
 

 

 

 
Praktische Umsetzung 
 

gut 
umgesetzt berücksichtigt nicht festge-

schrieben 

Getränkeangebot  in der Gruppe* 

z.B. Wasser, ungesüßte Tees, zu Essenszeiten Milch,… 

   

Tägliches Angebot von Obst und Gemüse *  

z.B. täglich beim Frühstück, bei Zwischenmahlzeiten, …  

   

Regeln zu Süßigkeiten  und energiehaltigen Getränken 

z.B. nur bei besonderen Anlässen, Kindergeburtstag, … 

   

Regelungen für die Frühstücks- bzw. Nachmittagsbox  

z.B. Informationsblatt was gehört rein bzw. nicht 

   

Frühstücksrituale / -formen *  

gemeinsam / frei 
Tägliches Buffet 
Jeder bringt sein Frühstück mit 
Regelmäßig gemeinsames Frühstück (min. 1x wöchentlich) 

   

Zwischenmahlzeiten 
z.B. Angebot, Zeit, Getränke, … 

   

Mittagsverpflegung * 

Selbstgekocht / Mischküche 
Catering (TK, cook&chill, Warmverpflegung) 
Kombiniert 
Einflussmöglichkeiten der Einrichtung 
Wünsche der Kinder können berücksichtigt werden 
Exemplarischer Speisenplan für 4 Wochen liegt bei 
Besondere Aspekte: 

- Geschmacksvielfalt  
- Jodiertes Speisesalz 
- Geschmacksverstärker 
- Farbstoffe 
- Süßstoffe 

-  Warmhaltezeiten 

   

Regeln für spezielle Situationen (Geburtstage, Feste,…)    

 

*Fettgedruckte Inhalte sollten in der Konzeption dargestellt sein. 

Die Ergänzungen sind als Beispiele zu verstehen, es müssen nicht alle Punkte enthalten sein. 

Notizen: 

 

 

 

 

 


